
Spezial-Rechtsschutz 

Die Leistung der Spezial-Rechtsschutz-Versicherung für Dolmetscher/Übersetzer auf einen Blick! 

Schadenersatz-Rechtsschutz 

Für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht auf einer Vertragsverletzung oder 
einer Verletzung eines dringlichen Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen. 

Arbeits-Rechtsschutz 

Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtverhältnissen sowie aus öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnissen hinsichtlich dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche. 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (Kein Vermieter Rechtsschutz) 

Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtverhältnissen, sonstigen 
Nutzungsverhältnissen und dringlichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile zum 
Gegenstand haben. 

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht 

Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deutschen 
Finanz- und Verwaltungsgerichten. 

Sozialgerichts- Rechtsschutz 

Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerichten. 

Verkehrs- und Verwaltungsrechtsschutz 

Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor 
Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten. 

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 

Für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren. 

Straf-Rechtsschutz 

Für die Verteidigung wegen des Vorwurfes 

a) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer das 
Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für 
die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat; 

 b) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige Begehung strafbar ist. 
Versicherungsschutz besteht, solange dem Versicherungsnehmer ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. 
Wird dem Versicherungsnehmer dagegen vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, 
besteht rückwirkend Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird, dass er vorsätzlich 
gehandelt hat. 

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 

Für die Verteidigung wegen des Vorwurfes  

a) einer verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeit; 

b) einer sonstigen Ordnungswidrigkeit. Wird bestands- oder rechtskräftig festgestellt, dass der 
Versicherungsnehmer die Ordnungswidrigkeit vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer die 
Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens 
getragen hat. 

Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht 

Für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwaltes in familien- und erbrechtlichen 
Angelegenheiten , wenn diese nicht mit einer gebührenpflichtigen Tätigkeit des Rechtsanwaltes 
zusammenhängen. 



Spezial-Rechtsschutz 

Spezial-Rechtsschutz-Versicherung für Dolmetscher / Übersetzer mit Rechtsschutz im Vertrags- und Sachrecht 
sowie Wohnungs- und Grundstücksrecht, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. 

Mit diesem Produkt werden Sie ein ebenbürtiger Geschäftspartner Ihrer Auftraggeber. Bei Streit, z.B. um 
Honorar, können Sie sich den Anwalt Ihrer Wahl leisten. 

Ein sinnvolles Versicherungsprodukt für den freiberuflichen Dolmetscher/Übersetzer! 

NEU             Unbegrenzte Versicherungssumme europaweit! 

 

Produktbeschreibung 

Exklusiv für qualifizierte Dolmetscher/Übersetzer bieten wir in Zusammenarbeit mit einem leistungsfähigen 
Versicherer ein Produkt, das seinesgleichen sucht. 

Der Versicherungsschutz umfasst auch Rechtsschutz im Vertrags- und Sachbereich für die gerichtliche 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen, ab einem Streitwert von 200 Euro im Zusammenhang mit der 
selbstständigen Tätigkeit. 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (kein Vermieter-Rechtsschutz), für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen aus Miet- und Pachtverhältnissen. 

Verkehrs- und Verwaltungs-Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen 
Angelegenheiten. 

 

Versicherungsumfang 

Gewerblicher Rechtsschutz, rundum-Paket MAX-PAK (ohne Spezial-Rechtsschutz und ohne die erweiterten 
Leistungen), für Gewerbetreibende/Selbständige inkl. Familien-Rechtsschutz, nach ARB-RU 2007-VVG 

Gewerblicher Rechtsschutz besteht für den Geschäftsführer oder Inhaber, aller Beschäftigten sowie alle 
selbstgenutzten gewerblichen Objekte. 

Familien-Rechtsschutz besteht für den Geschäftsführer oder Inhaber, sowie alle selbstgenutzten 
Wohneinheiten im Inland. Für weitere Inhaber kann ein Familien-Rechtsschutz mitversichert werden. 

Gewerblicher und Familien-Rechtsschutz besteht für Schadenersatzansprüche, Arbeitsrecht, Wohnungsrecht- 
und Grundstücksrecht (kein Vermieter-RS), Vertrags- und Sachenrecht, Steuerrecht, Sozialrecht, 
Verkehrsrecht, Disziplinar- und Standesrecht, Strafrecht und Ordnungswidrigkeiten. Im Familien- Rechtsschutz 
Beratung im Familien- und Erbrecht. 

 

Versicherungssumme 

Unbegrenzt europaweit, 100.000 Euro weltweit und 100.000 Euro Strafkautionsdarlehn je Rechtsschutzfall 

Selbstbeteiligung 

200 Euro (im Vertrags- und Sachenrecht 250 Euro) je Rechtsschutzfall 

 
BEITRÄGE 

Jahresbeitrag 
+ 19 % VSt. 

 Jahresbeitrag 
+ 19 %VSt. 

Alleintätiger Dolmetscher/Übersetzer 250,00 EUR* Familien-Rechtsschutz 
Je weiterer Inhaber 

102,00 EUR** 

1 bis 3 Beschäftigte 285,00 EUR* 16 bis 20 Beschäftigte 1.070,00 EUR** 
4 bis 6 Beschäftigte 395,00 EUR* 21 bis 30 Beschäftigte 1.325,00 EUR** 
7 bis 10 Beschäftigte 505,00 EUR* 31 bis 40 Beschäftigte 1.685,00 EUR** 
11 bis 15 Beschäftigte 660,00 EUR* 41 bis 50 Beschäftigte 2.045,00 EUR** 
*Inkl. 1 Familien-Rechtsschutz für den Geschäftsführer oder ersten Inhaber des Unternehmens und alle selbstgenutzten Wohneinheiten im 
Inland. ** Familien-Rechtsschutz und alle selbstgenutzten Wohneinheiten im Inland. 

 


